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So nah, wie das  

Telefon 
 

Ihre Fachgewerkschaft           

Nahrung 

Genuss 
Gaststätten  
 

Region Saar: 
Fritz-Dobisch Stra-
ße 12 
66111 Saarbrücken 
Tel.: 0681– 47673 
www.ngg-saar.de  

Betriebsrat gewählt im Bäckerhaus Betriebsrat gewählt im Bäckerhaus 
Ecker sowie bei BÄKOEcker sowie bei BÄKO   
Wir sind die ersten!Wir sind die ersten!   
 
Angefangen hat alles mit dem Verkauf des  
traditionsreichen Bäckerhauses an K&U,  
eine Tochter der EDEKA– Südwest. 
Um ihre Rechte zu sichern und künftig  
mitzubestimmen, entschlossen sich die über  
400 Beschäftigten, erstmalig einen Betriebsrat  
zu wählen. 
Am Anfang durchaus von Skepsis begleitet. 
Mehr als 75 % Wahlbeteiligung zeigte jedoch den gro ßen Rückhalt der  
Belegschaft. 
Nach einem Jahr steht fest, dass es die richtige En tscheidung war.  
Anja Weiß, Betriebsratsvorsitzende Bäckerhaus Ecker : 
 

„Der Verkauf an K&U kam für alle überraschend. Wir 
sind froh, damals das Heft in die Hand genommen 
zu haben. Auch unser Arbeitgeber ist froh einen 
Betriebsrat zu haben. Denn der Betriebsrat setzt 
sich nicht nur für andere ein: Gemeinsam sichern 
wir Arbeitsplätze, bringen unsere Ideen ein und ste -
hen hinter dem Unternehmen.  Wir bestimmen mit, 
wenn es um Einstellungen, Kündigungen , Arbeits-
zeit, Urlaub und vieles mehr geht. Am Anfang wuss-
ten wir alle nicht recht , was auf uns zukommt, doc h 
die NGG hat uns dabei geholfen. Dort lernen wir 
auch das „Handwerkszeug“ des Betriebsrates. Ich 
kann nur sagen: Hast du keinen, wähl´ dir einen.“ 

 
   Michael Schwarz (Bild links, Mitte),  
   Betriebsratsvorsitzender der BÄKO Saarpfalz E.G. : 
   „Unsere Geschäftsleitung und unser Vorstand habe n 
   versucht, mit allen Mitteln die Wahl eines Betri ebs- 
   rates zu behindern.  Mit fadenscheinigen Mitteln   
   wurde versucht, mich als Wahlvorstand und später en 
   Betriebsrat zu kündigen. Vor dem Arbeitsgericht ist  
   unser Chef dann eingeknickt und musste einsehen,   
   dass die Kündigung ungerechtfertigt war.  
        Dank der Hilfe unserer Gewerkschaft haben w ir es  
   geschafft.  Die Zusammenarbeit läuft nun besser.  
Auch der Arbeitgeber hat gemerkt, dass es Sinn mach t, sich 

gemeinsam für Verbesserungen einzusetzen. Es geht n ur zusammen. Von daher blicken 
wir positiv in die Zukunft.“  
 
 
Mark Baumeister, Geschäftsführer der  
NGG– Region Saar: 
„Niemand braucht Angst vor einer Betriebsratswahl z u haben! 
In Betrieben mit mindestens 5 Wahlberechtigten ist ein Betriebsrat zu wählen, kein Arbeit-
geber  kann dies ernsthaft verhindern.  
Aus diesem Grund hat bereits der  Wahlvorstand zur Betriebsratswahl, genau wie die Be-
triebsräte, einen besonderen Kündigungsschutz.  
Letztlich geht es darum, sich gemeinsam für gute  
Arbeit, sichere Arbeitsplätze und  
Mitbestimmung der Beschäftigten einzusetzen. 
 
Was nützt der beste Tarifvertrag, wenn  
niemand darüber wacht, ob dieser 
eingehalten wird?  
 
Es lohnt sich also, einen Betriebsrat zu wählen. Be i BÄKO dem großen Zulieferer der saarl. 
Bäckereibetriebe und im Bäckerhaus Ecker haben wir es schon geschafft. Wir treffen uns 
regelmäßig mit den Betriebsräten und halten sie auf  dem Laufenden. Sie sind nicht alleine! 
Wir beraten Sie gerne und vor allem diskret.  
Arbeitgeber, Betriebsrat, Belegschaft und Gewerksch aft– gemeinsam können wir mehr 
erreichen!“ 
 

Aus dem Reich der  
Märchen: 
• Jeder kann alles selber 

für sich regeln. 

• Der Betriebsrat holt uns 

Geld ab. 

• Ei, die trinken doch eh 

nur Kaffee. 

• Wenn ihr Betriebsrat 

wählt und in die Ge-
werkschaft geht, sind 
alle morgen arbeitslos. 

• Ich hab gehört, dass 

jemand gehört hat, 
dass es so sein soll, 
dass Betriebsräte su-
per gefährlich sind. 

• Tarifverträge, Urlaubs-

regelungen, Lohnge-
rechtigkeit, das ist an-
steckend! 

 

Was sagen wir dazu  
„uff“saarlänisch“: 
Das können  sie 
getrost den Hasen 
geben    

                                                                                                                                                                                                                                         

SSSS    
o oder so ähnlich lautet 

manchmal der Text in Stellen-

anzeigen, mit denen Unternehmen 

neue Mitarbeiter suchen. Dabei ist 

vielen Arbeitnehmern mitunter nicht 

bewusst, auf was sie sich bei einem 

sog. 400€ Job (auch als Aushilfs oder 

Minijob bezeichnend) einlassen. Eini-

ge Arbeitgeber sehen  nämlich in ih-

ren Beschäftigten 400€-Jobern nur 

Billigkräfte, bei denen abgespeckte 

Arbeitnehmerrechte und Vergütungen 

zur Anwendung kommen. Tarifverträ-

ge, steuerrechtliche Bestimmungen 

und Arbeitnehmer-

schutzgesetze wer-

den dann oft igno-

riert. Im Arbeits-

recht und in Tarif-

verträgen werden 

jedoch viele An-

sprüche zwischen 

Arbeitnehmern und 

A r b e i t g eb e rn 

sowie die Fra-

gen der Mitbe-

stimmung im Betrieb geregelt. Einige 

Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmer, 

gehen irrtümlicherweise oder auch 

ganz bewusst davon aus, dass die 

Gesetze und Tarifverträge für 400-

Euro-Kräfte nicht, oder nur teilweise 

gelten. Das  kann zum Teil daran lie-

gen, dass früher einige Gesetze tat-

sächlich Aus-

nahmen für Stundenkräfte vor-

sahen. Solche Gesetze sind aber 

schon lange nicht mehr gültig. Oft 

wird auch die Frage gestellt "Wo 

steht denn der Anspruch für 400€-

Kräfte festgeschrieben?“ Die Antwort 

lautet "nirgends", denn arbeits-

rechtliche Geset-

ze gelten eben 

immer für alle Ar-

beitnehmer, wenn 

eine Ausnahmerege-

lung nicht ausdrück-

lich genannt ist. Nur 

bei der Lohnsteuer und 

für die Sozialversiche-

rung gibt es Ausnah-

men für 400€-Euro-

Beschäftigte. Im Ar-

beitsrecht - für alle Ansprüche des 

Arbeitnehmers gegenüber dem Ar-

beitgeber - gilt jedoch der Grund-

satz der Gleichbehandlung bei al-

len Beschäftigten, also auch bei 
sog. 400€-Kräften bzw. Aushilfen 

und Mini-Jobern.  Alle Arbeitgeber, 

die Mitglied in  den  Bäckerinnungen 

sind (fast alle), müssen sich zwin-

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Stellenanzeige: Bäckerei 
sucht flexible und 
freundliche 400 € Kraft 

Die Sache mit den 
400€ Jobs 
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Was muß mein Chef 
mir eigentlich bezah-
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Redaktion: In Auszügen Mit-
glieder-Arbeitskreis Bäcker-
handwerk NRW / Region Saar 
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Aus dem Inhalt: 

DDDD    
er beste Zeitpunkt ei-

nen Baum zu pflanzen, 

war vor zwanzig Jahren.  

DDDD    
er zweitbeste Zeit-

punkt, einen Baum zu 

pflanzen, ist heute.  

EEEE    
s gibt keinen drittbesten 

Zeitpunkt.  

Chinesisches Sprichwort! 

Spruch:Spruch:Spruch:Spruch:    

Wo steht denn, was mir zusteht?Wo steht denn, was mir zusteht?Wo steht denn, was mir zusteht?Wo steht denn, was mir zusteht?    

Auszug Entgelttarifvertrag                    des Bäckerhandwerks Saarland Verkäufer/innen 
seit 01.09.2011 - 8,20€ pro Stunde(1.Jahr)             bis zu  - 9,60 € pro Stunde   (5. Jahr) 
Bäcker-Gesellen 
        seit 01.09.2011    11,32 € pro Stunde        
Kraftfahrer        
          seit 01.09.2011  12,26€ pro Stunde 
Wichtig! Jetzt Mitglied werden und An-                spruch auf Tarifvertrag sichern! 

 

Weitere Exe
mplare kost

enlos auf 
Anfrage! 

Sonderausgabe für die Beschäftigten  der Brezel Ecke r GmbH 



gend an die Tarifverträge halten. 

Manche Arbeitgeber des Bäcker-

handwerks Saar halten sich je-

doch trotz Innungsmitgliedschaft 

nicht daran. Sie zahlen ihren ge-

ringfügig Beschäftigten selbstde-

finierte Nettostundenlöhne, die 

deutlich unter dem Tariflohn lie-

gen. Einige Löhne sind sogar sit-

tenwidrig, da der Stundenlohn oft 

um mehr als ein Drittel unter 

dem Tariflohn des Entgelttarif-

vertrags Bäckerhandwerk liegt 

(siehe Tarif). Stundenlöhne von 

ca. 4,80€ bis 5,50€ sind in den 

Fällen leider keine Seltenheit. 

Die betroffen Arbeitnehme-

rInnen sollten sich in solchen 

Fällen vertrauensvoll an Ihre 

Gewerkschaft NGG wenden 

und sich beraten lassen. Die 

Beschäftigten müssen weder 

Steuern noch Sozialabgaben auf 

einen Job bis zu 400€ zahlen. 

Der Arbeitgeber zahlt zurzeit eine 

Pauschale von 30% des Arbeits-

lohns. Von ihr gehen 15% an die 

Renten- und 13 % an die Kran-

kenkasse.  A l s  pauscha le 

Lohnsteuer fallen noch weitere 

2% an. Die pauschalen Abga-

ben zur Sozialversicherung dür-

fen nicht umgelegt werden. 

Sie werden allein vom Arbeit-

geber entrichtet! Mehrere Ar-

beitsverhältnisse mit der Ver-

dienstmöglichkeit von bis zu 

400€ werden jedoch zusammen-

gerechnet. Auch Sonderzahlun-

gen wie Urlaubs– und Weih-

nachtsgeld sind hier zu be-

rücksichtigen und zählen mit. 

Wird die 400€ Grenze dabei 

überschritten, entfallen alle Son-

derregelungen. Es handelt 

sich dann um 

„normale“ Beschäf-

tigungen mit voller 

Soz i a l v e r s i ch e -

rungspflicht. Allerdings, 

während der Arbeitgeber den vol-

len Sozialversicherungsbeitrag 

bezahlen muss, zahlen Sie selbst, 

bis zur Grenze von 800 Euro, nur 

einen eingeschränkten Beitrag 

(näheres dazu bei Ihrer NGG). 

Eine  geringfügige Beschäftigung 

kann aber zusätzlich neben ei-

nem Hauptberuf wahrgenommen 

werden, ohne dass dafür Versi-

cherungspflicht  besteht. Da 15% 

des Verdienstes an die gesetzli-

che Rentenversicherung abge-

führt wird, erwirbt man einen ge-

ringen Rentenanspruch. Auf die 

„Wartezeit“ (60 Monate Beitrags-

zahlungen die benötigt werden, 

um eine Altersrente zu erhalten) 

werden pro Beschäftigungsjahr 

3,2 Monate angerechnet. Man 

kann den Rentenversicherungs-

beitrag aber auch durch eigene 

Leistungen aufstocken. Mit 4,9 % 

des Verdienstes zusätzlich (bei 

400€ Einkommen=19,60€) ver-

zichtet man auf die sog. „Sozial-

versicherungsfreiheit“ und er-

wirbt sich einen höheren Renten-

anspruch. Außerdem ist man bei 

Erwerbs- und Berufsunfähigkeit 

abgesichert.  Zur Frage, ob sich 

eine Aufstockung des Rentenver-

sicherungsbeitrages lohnt, lassen 

Sie sich beraten. Auch hier hilft 

die Gewerkschaft NGG gerne wei-

ter. Ja! Auch sog. 400€ Kräfte 

haben einen Anspruch gegen ih-

ren Arbeitgeber auf Fortzahlung 

des Arbeitsentgelts im Krank-

heitsfall bis zu einer Dauer 

von sechs Wochen. Bei einer 

Erkrankung, die voraussichtlich 

länger als drei Tage dauert, hat 

der Arbeitnehmer am Tag nach 

der Mitteilung über die Arbeitsun-

fähigkeit eine ärztliche Bescheini-

gung über das Bestehen der Ar-

beitsunfähigkeit und deren vor-

aussichtliche Dauer vorzulegen. 

Der Arbeitgeber kann die Vorlage 

einer solchen Bescheinigung 

schon früher (also auch ab dem 

ersten Tag) verlangen. Für die 

Höhe des fortzuzahlenden Ar-

beitsentgelts gilt das sog. Lohn-

ausfallprinzip. Das bedeutet: 

Dem Arbeitnehmer ist das Ar-

beitsentgelt fortzuzahlen, dass er 

während der Erkrankung erhalten 

hätte. Beim Urlaub gilt: Jeder 

Arbeitnehmer hat im Kalender-

jahr Anspruch auf bezahlten Er-

holungsurlaub. Entgelt, dass 

während des Urlaubs weiterzu-

zahlen ist, bemisst sich nach dem 

durchschnittlichen Arbeitsver-

dienst, das der Arbeitnehmer in 

den letzten dreizehn Wochen vor 

dem Beginn des Urlaubs erhalten 

hat. Das be-

deutet:    Lohn- bzw. Gehalts-

kürzungen während des Urlaubs 

sind nicht statthaft.  Bei der 

anteiligen Berechnung (Teilzeit, 

400€-Kräfte) der Urlaubstage 

werden auch die regelmäßig be-

schäftigungsfreien Werktage mit-

gezäh l t .  Näheres  im MTV-

Bäckerhandwerk Saar. 

(Fortsetzung von Seite 1) 
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Steuern u. Sozialversicherung?Steuern u. Sozialversicherung?Steuern u. Sozialversicherung?Steuern u. Sozialversicherung?    

Habe ich Rechtsanspruch auf Habe ich Rechtsanspruch auf Habe ich Rechtsanspruch auf Habe ich Rechtsanspruch auf 
Lohnfortzahlung Lohnfortzahlung Lohnfortzahlung Lohnfortzahlung     

bei Krankheit und Urlaub?bei Krankheit und Urlaub?bei Krankheit und Urlaub?bei Krankheit und Urlaub?    

Und die Rentenversicherung?Und die Rentenversicherung?Und die Rentenversicherung?Und die Rentenversicherung?    

Dumpinglöhne?Dumpinglöhne?Dumpinglöhne?Dumpinglöhne?    

 Vollzeitbeschäftigt mit 173 Std.    
im Monat (40,0 Std.Wo) 

• Bäckereifachverkäuferin und 
VA im 1.Jahr 1.420,00 €. 

• Bäckereifachverkäuferin und 
VA im 2. Jahr 1.482,00 € 

• Bäckereifachverkäuferin und 
VA im  3. Jahr 1.535,00 € 

• Filialleitung erhalten 10 % 
Zuschlag. 

 

• Ungelernte Verkäuferinnen 
und VA erhalten 90  

            ihrer Gruppe.  

• Bäckergeselle bis 3. Jahr             
1.959,00 € 

• Bäckergesellen bis 4. Jahr 
2.181,00 €. 

• Kraftfahrer 2.121,00. 

• Mitarbeiter Kühlhaus 1.910 € 

• Meister/ Gesellen in verantw. 
Stellung 2.347,00 € 

• Meister/ Gesellen in leitender 
Stellung 

            2.555,00 € 
 

Gewerkschaft NGG  
Der tarifliche Urlaubsanspruch für alle Beschäftigten im Bäckerhandwerk Saar-land  beträgt laut Manteltarifvertrag    ab 18 Jahren 

 

...30 Werktage 
 

 Der volle Urlaubsanspruch besteht erst-mals nach 6– monatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses.  Maßgebend für die Berechnung des  Lebensalters ist der 1.1. eines  Jahres. 
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In diesem Sommer war es soweit.  
In einer vertrauensvollen Atmosphäre wurde ein neue r Lohn– und Gehaltstarifvertrag mit der Bäckerinnun g des Saarlandes 
verhandelt. 
Dabei wurden die Entgelte der Bäckereifachverkäufer /innen und die Gruppe der Verwaltungsangestellte um  pauschal 50 € 
erhöht, was einer Entgelterhöhung zwischen 3,0 und 3,6 % entspricht. Für die Mitarbeiter in den Backst uben, der Kraftfahrer 
und ungelernte Arbeitnehmer wurden die Entgelte um 2,0 % erhöht. Vor dem Hintergrund der immer stärker en Wettbewerbssi-
tuation durch Aufbackstationen bei LIDL und Aldi ei n gutes Ergebnis.  
In dieser Tarifrunde wurde auch klar, dass wir alle  gemeinsam mehr tun müssen, um die Menschen von der  Qualität unserer 
Produkte zu überzeugen. Wer das Handwerk erhalten w ill, muss es auch unterstützen. NGG und die Bäckeri nnung des Saar-
landes wollen das Thema stärker in den Fokus ihrer täglichen Arbeit stellen und auf Vorschlag von NGG über gemeinsame 
Aktionen beraten. 
Wichtig : Als Mitarbeiter bei Brezel Ecker haben auch Sie Anspruch auf unsere tarifvertraglichen Leistungen wie 30 Tag e  
Jahresurlaub und entsprechender Eingruppierung nach  gültigem Lohn– und Gehaltstarifvertrag.  
Dafür brauchen wir Ihre Hilfe! 
Nur wer Mitglied in der Gewerkschaft NGG ist, hat e inen Anspruch auf unsere Tarifverträge. 
Wir wollen unmittelbar nach der Betriebsratswahl mi t der Arbeitgeberseite verhandeln, um eine für beid e Seiten akzeptable 
Lösung zu finden. Niemand will Arbeitsplätze riskie ren, im Gegenteil. 
Tarifverträge schützen und jeder saarl. Bäcker, der  Mitglied in der Bäckerinnung des Saarlandes ist, h ält diese ein. 
        Das wünschen wir uns auch bei Brezel Ecker , das ist Ihr Anspruch und unsere Leistung. 
        Ihr Arbeitgeber erkennt unsere Tarifverträg e öffentlich durch seine Mitgliedschaft in der Bäck er- 
        innung an, jetzt müssen sie nur noch angewe ndet werden. 
         

        Sie sind noch kein Gewerkschaftsmitglied? 

        Das können Sie ändern, denn „Trittbrettfahren“ alleine           

 macht nicht glück    schwächt uns bei den anstehen Gesprächen mit der Geschäftsleitung.  

        Nur gemeinsam können wir mehr erreichen! 

        Ein NGG– Aufnahmeformular liegt dem Backpapier bei! 

 

         

 

                                                                Tarifrunde Tarifrunde Tarifrunde Tarifrunde     
                                Bäckerhandwerk Saarland 2011Bäckerhandwerk Saarland 2011  
  
                                                  Gemeinsam große Fortschritte erzieltGemeinsam große Fortschritte erzielt––    
                                 Mehr Geld für alle Mehr Geld für alle  

Wichtig:  
 
Für Schwerbehin-
derte gibt es 6   
Tage Zusatzur-

 Arbeitszeitgesetz 
§ 4  Ruhepausen 

Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von 

mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs 

bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von 

mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Ru-
hepausen können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 

Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs Stunden hinterein-

ander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt 

werden. 
§ 5  Ruhezeit 

(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit 
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben. 

 

 

 

 

Azubivergütung geregelt– das waren wir! 
 

Ab dem 1. September 2010 gibt es eine neue, allgemeinverbind-

liche Vergütung für Auszubildende im Bäckerhandwerk: 

1. Ausbildungsjahr 400 € 

2. Ausbildungsjahr 500 € 

3. Ausbildungsjahr 600 € 

 

Mehrarbeit ist für jugendliche Auszubildende gem. §21 Jugend-

arbeitsschutzgesetz verboten. 
Außerdem wurden die Zuschläge für Mehr-, Sonn– und Feiertags-Arbeit 

neu geregelt und verbessert!  

Näheres im Tarifvertrag! 

   Recht, Gesetz und Azubis 


